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*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

BEITRAGSORDNUNG 

In Anlehnung an den §4 und §5 der Satzung vom November 2021 
 

1) Mitgliedsbeitrag 

Nach §5.2 der Vereinssatzung gilt: Der Beitrag wird jeweils für die Dauer des Geschäftsjahres 
gezahlt. Er wird jeweils zu Beginn des Geschäftsjahres fällig und ist bis spätestens zum 30. 
November des laufenden Jahres zu zahlen. 

a. Ordentliches Mitglied unter 18:  12,00€ im Jahr 
b. Ordentliches Mitglied über 18:  24,00€ im Jahr 

2) Mitglieder mit Ehrentitel 

• Ehrenmitglieder sind ausschließlich vom jährlichen Mitgliedsbeitrag zu 1) auf freiwilliger 

Basis befreit. 

• Ehrenpräsident*innen sind ausschließlich vom jährlichen Mitgliedsbeitrag zu 1) auf 

freiwilliger Basis befreit. 

 
Die Mitgliederversammlung 
Fulda, am 28.09.2023 


